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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1989

Norm

ABGB §696

Rechtssatz

Soll vereinbarungsgemäß das Recht auf die letzte Werklohnrate erst eintreten, wenn während der Garantiezeit keine

Mängel auftreten, handelt es sich nicht um eine auflösende, sondern um eine aufschiebende Bedingung.
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